
Registrierung
nach Artikel 23 VO (EG) Nr. 1069/2009 vom 21.10.2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (Verordnung über tierische Nebenpro-
dukte, TNP)

Die auf einer Stufe der Erzeugung, des Transportes, der Handhabung, der Verarbeitung, der  
Lagerung, des Inverkehrbringens, des Handels, der Verwendung oder der Beseitigung von  
tierischen Nebenprodukten tätigen Unternehmen, sind seit dem 04.03.2011 zur Registrierung  
aller ihrer Betriebe und Anlagen bei Ihrem zuständigen Veterinäramt  verpflichtet. 

Registrierungspflichtige Betriebe und Tätigkeiten sind u.a:

 •  Biogasanlagen
 •  Tierkrematorien
 •  Transport von TNP
 •  Vertrieb von BARF-Produkten
 •   Handhabung von Blut und Blutprodukten, Knochen und  

Knochenerzeugnissen außerhalb der Futtermittelkette
 •   Verwendung von tierischen Neben- und Folgeprodukten für Diagnose-,  

Bildungs-, Forschungszwecke sowie zur Fütterung von Zoo-, Zirkus-, Pelz-  und anderen 
Wildtieren, Aas fressenden Vögeln, Hunden aus anerkannten Zwingern/Meuten, Hunden 
und Katzen in Tierheimen, Fischködermaden und -würmer

Die Registrierung des Unternehmens kann beim Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises,  
Adelsförsterpfad 7, 68169 Wiesloch beantragt werden. Einen entsprechenden Antragsvordruck 
finden Sie bei den Formularen/Downloads des Veterinäramtes. 

Über die Registrierung ergeht ein Bescheid.
Die darin erteilte Registriernummer wird im Bundesanzeiger bekannt gegeben. 

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass bestimmte Tätigkeiten der Zulassung nach Artikel 24 der VO (EG) Nr. 
1069/2009 bedürfen. Diese beantragen Sie bitte gesondert schriftlich beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe.

Auskünfte zur Registrierung/Zulassung erhalten Sie unter:
Telefon:  (06222) 3073-4147 oder -4263
E-Mail:  veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de
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